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Öffentliche Sitzung 
des Haupt- und Finanzausschusses 
der Gemeindevertretung der Gemeinde Edermünde  
 
Am Montag, 12.12.2022 um 19:00 Uhr findet im Dorfgemeinschaftshaus Haldorf, Wolfershäuser 
Straße 15, Edermünde-Haldorf eine öffentliche Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der 
Gemeinde Edermünde mit folgender Tagesordnung statt:  
 
1. Erste Nachtragshaushaltssatzung mit 

Nachtragshaushaltsplan und Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 
(VL-285/2022 
3. Ergänzung) 

2. Rücknahme des Bürgerbusses in die kommunale Trägerschaft (VL-304/2022) 
3. KEAM Kommunale Energie aus der Mitte GmbH 

hier: Erklärung zur Abnahme der Energiemengen in 2024 und 2025 
(VL-342/2022) 

4. Beratung und Beschlussfassung über den Entwurf der Neufassung der 
Entschädigungssatzung der Gemeinde Edermünde 

(VL-303/2022 
1. Ergänzung) 

5. Neufassung der Verbandssatzung 
des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Schwalm-Eder-Kreis (ZVA) 

(VL-329/2022) 

6. Unterrichtungen  
 
gez. 
Marcel Klitsch 
Ausschussvorsitzender 

https://rim.intern.ekom21.de/edermuende/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZavCsQ0JEmDjggJVrNxICXecDoZFTRfn-spp99SXHz2Z/Beschlussvorlage-VL-285-2022-3.-Erg%C3%A4nzung.pdf
https://rim.intern.ekom21.de/edermuende/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZavCsQ0JEmDjggJVrNxICXecDoZFTRfn-spp99SXHz2Z/Beschlussvorlage-VL-285-2022-3.-Erg%C3%A4nzung.pdf
https://rim.intern.ekom21.de/edermuende/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZYEt6nnitI91KBR0H2kzrOPitHL71TJNODJY2NL9aDDg/Beschlussvorlage-VL-304-2022.pdf
https://rim.intern.ekom21.de/edermuende/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZeG85QscqWpKdcnuMa8_XebSs7Y3VVtOg_dG3sPSPL92/Beschlussvorlage-VL-342-2022.pdf
https://rim.intern.ekom21.de/edermuende/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZdjnSIu6TFsBQM8pZ9pvrzM6Xm2re5d5WGkNJRYYnt4l/Beschlussvorlage-VL-303-2022-1.-Erg%C3%A4nzung.pdf
https://rim.intern.ekom21.de/edermuende/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZdjnSIu6TFsBQM8pZ9pvrzM6Xm2re5d5WGkNJRYYnt4l/Beschlussvorlage-VL-303-2022-1.-Erg%C3%A4nzung.pdf
https://rim.intern.ekom21.de/edermuende/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZUyHMCp1M9tbIiIJqIewPey0ENzGTQ585FgCnYqzcPXU/Beschlussvorlage-VL-329-2022.pdf
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N I E D E R S C H R I F T  
 

über die 9. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 
der Gemeindevertretung der Gemeinde Edermünde 

am Montag, 12.12.2022, DGH Haldorf, 
Wolfershäuser Straße 15, Edermünde-Haldorf 

 
 
 
Beginn: 19:00 Uhr Mitgliederzahl: 11 
Ende: 22:10 Uhr davon anwesend: 10 
 
stimmberechtigte Mitglieder anwesend: 
 

Klitsch, Marcel SPD   
Klitsch, Anita SPD   
Nitzbon, Marc SPD   
Wicke, Armin SPD   
Wolfram, Arne SPD   
 

Schmitt, Alexander CDU   
 

Pies, Stefanie GRÜNE   
Steyer, Oliver GRÜNE   
 

Schmidt, Marc FWG   
 

Valentin, Mark BLE   
 

 
entschuldigt fehlend: 
Uloth, Andreas CDU  
 

 
vom Gemeindevorstand anwesend: 
Petrich, Thomas Bürgermeister 
 

Dickel, Klaus Beigeordneter 
 

 
Schriftführer/-in: 
Mander, Dieter    
 

 
außerdem anwesend: 
Blum, Harald Mitarbeiter der Verwaltung 
Hochapfel, Vivien Auszubildende     (zu TOP 1)  
Riebeling, Joanna Mitarbeiterin der Verwaltung  
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Sitzungsverlauf 
 
Die Feststellung der ordnungsgemäß erfolgten Einladung sowie der Beschlussfähigkeit des Haupt- 
und Finanzausschusses durch den Vorsitzenden Marcel Klitsch, gemäß § 53 HGO erfolgt ohne Ein-
wände. 
 
 
Tagesordnungspunkt 1 VL-285/2022 3. Ergänzung 
 
Erste Nachtragshaushaltssatzung mit 
Nachtragshaushaltsplan und Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 
 
Im Rahmen der Erörterungen zum Nachtragshaushalt 2022 erwartet BLE-Fraktionsvorsitzender 
Mark Valentin von Bürgermeister Thomas Petrich die Beantwortung der mit E-Mail vom 05.12.2022 
(Schreiben vom 02.12.2022) zugesandten Anfragen bis zur Sitzung der Gemeindevertretung am 
16.12.2022.  
 
Beschluss: 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, folgenden Beschluss zu  
fassen:  
 
Die Gemeindevertretung beschließt, nach vorheriger Unterrichtung über den Stand des Haushalts-
vollzugs nach § 28 Gemeindehaushaltsverordnung, die vom Gemeindevorstand in der Sitzung am 
21.11.2022 vorgelegte Erste Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2022. 
 
Die Satzung hat folgenden Wortlaut: 
 
ERSTE  NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE  
EDERMÜNDE FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022 
____________________________________________________________ 
 
Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung in der zurzeit gültigen Fassung hat die Ge-
meindevertretung in ihrer Sitzung am              folgende Erste Nachtragshaushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2022 beschlossen: 
 
§ 1 
 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 
 erhöht um 

EUR 
vermin-
dert um 
EUR 

und damit der 
Gesamtbetrag 
des Haushalts-
planes einschl. 
der Nachträge 
gegenüber bis-
her EUR 

auf nunmehr 
EUR festge-
setzt 

im Ergebnishaushalt 
 
im ordentlichen Ergebnis 
  
die Erträge  
 
die Aufwendungen 
 
der Saldo 

 
 
 

286.200 € 
 

160.900 € 
 

125.300 € 

 
 
 

 

 
 
 

14.479.900 € 
 

14.427.300 € 
 

52.600 € 

 
 
 

14.766.100 € 
 

14.588.200 € 
 

177.900 € 

https://rim.ekom21.de/edermuende/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZavCsQ0JEmDjggJVrNxICXecDoZFTRfn-spp99SXHz2Z/Beschlussvorlage-VL-285-2022-3.-Erg%C3%A4nzung.pdf
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im außerordentlichen Ergebnis 
 
die Erträge  
 
die Aufwendungen 
 
der Saldo 

 
 

4.100 € 
 

24.000 € 
 

19.900 €  

 
 
 

 
 

0 € 
 

0 € 
 

0 € 

 
 

4.100 € 
 

24.000 € 
 

19.900 € 
im Finanzhaushalt 
 
aus laufender Verwaltungstätig-
keit  
  
der Saldo der Einzahlungen und 
Auszahlungen 
 
aus Investitionstätigkeit 
 
die Einzahlungen  
 
die Auszahlungen 
 
der Saldo 

 
 
 
 

105.100 € 
 
 
 
 
 

397.900 € 
 

510.400 €  

 
 
 
 
 
 

 
 

112.500 € 
 
 
 
  

 
 
 
 

696.900 € 
 
 
 

1.712.900 € 
 

4.694.600 € 
 

2.981.700 € 

 
 
 

 
802.000 € 

 
 
 

1.600.400 € 
 

5.092.500 € 
 

3.492.100 € 

aus Finanzierungstätigkeit 
 
die Einzahlungen 
 
die Auszahlungen 
 
der Saldo 

 
 

0 € 
 

0 € 
 

6.400 € 

 
 

0 € 
 

6.400 € 
 

0 € 

 
 

1.550.000 € 
 

99.800 € 
 

1.450.200 € 

 
 

1.550.000 € 
 

93.400 € 
 

1.456.600 € 
 
 
§ 2 Kredite 
 
Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht geändert. 
 
 
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen 
Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen 
Festsetzung von 345.000 € um 360.000 € erhöht und damit auf 705.000 € neu festgesetzt.  
 
 
§ 4 Liquiditätskredite 
 
Liquiditätskredite werden nicht beansprucht. 
 
 
§ 5 Steuersätze 
 
Die Gemeindesteuern werden nicht geändert. 
 
 
§ 6 Haushaltssicherungskonzept 
 
Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen. 
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§ 7 Stellenplan 
 
Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 18.07.2022 
beschlossene Stellenplan. 
 
 
§ 8 Budget 
 
Die bisherigen Budgets werden nicht geändert. 
 
 
Die Nachtragshaushaltssatzung wird hiermit ausgefertigt:  
 
Edermünde,  
 
Der Gemeindevorstand der 
Gemeinde Edermünde 
 
 
 
- Thomas Petrich - 
    Bürgermeister 
 
Abstimmungsergebnis: 
7 Ja-Stimme(n), 3 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en) 
 
 
Tagesordnungspunkt 2 VL-304/2022 
 
Rücknahme des Bürgerbusses in die kommunale Trägerschaft 
 
Beschluss: 
Beschluss zur Rücknahme des Bürgerbusses in die kommunale Trägerschaft zum 01.01.2023 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
 

 
 
Tagesordnungspunkt 3 VL-342/2022 
 
KEAM Kommunale Energie aus der Mitte GmbH 
hier: Erklärung zur Abnahme der Energiemengen in 2024 und 2025 
 
Beschluss: 
Die Gemeinde Edermünde erklärt, dass sie auch in den Jahren 2024 und 2025 weiterhin mit Ener-
gie von der KEAM Kommunale Energie aus der Mitte GmbH beliefert werden möchte und keine 
Kündigung für diesen Zeitraum aussprechen wird. 
 
Abstimmungsergebnis: 
9 Ja-Stimme(n), 1 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en) 
 

 
 
  

https://rim.ekom21.de/edermuende/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZYEt6nnitI91KBR0H2kzrOPitHL71TJNODJY2NL9aDDg/Beschlussvorlage-VL-304-2022.pdf
https://rim.ekom21.de/edermuende/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZeG85QscqWpKdcnuMa8_XebSs7Y3VVtOg_dG3sPSPL92/Beschlussvorlage-VL-342-2022.pdf
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Tagesordnungspunkt 4 VL-303/2022 1. Ergänzung 
 
Beratung und Beschlussfassung über den Entwurf der Neufassung der Entschädigungssat-
zung der Gemeinde Edermünde 
 
Beschluss: 
Beschluss der als Anlage zum Protokoll beigefügten Neufassung der Entschädigungssatzung der 
Gemeinde Edermünde. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
 

 
 
Tagesordnungspunkt 5 VL-329/2022 
 
Neufassung der Verbandssatzung 
des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Schwalm-Eder-Kreis (ZVA) 
 
Beschluss: 
Beschluss über die Zustimmung zur Neufassung der Verbandssatzung des Zweckverbandes  
Abfallwirtschaft Schwalm-Eder-Kreis (ZVA), die als Anlage 1 dieser Vorlage beigefügt ist. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
 

 
 
Tagesordnungspunkt 6  
 
Unterrichtungen 
 

keine Unterrichtungen  
 

 
 
Edermünde, 01.12.2022 
 
 
 
gez. Marcel Klitsch gez. Dieter Mander 

Ausschussvorsitzender Schriftführer 
 

 

https://rim.ekom21.de/edermuende/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZdjnSIu6TFsBQM8pZ9pvrzM6Xm2re5d5WGkNJRYYnt4l/Beschlussvorlage-VL-303-2022-1.-Erg%C3%A4nzung.pdf
https://rim.ekom21.de/edermuende/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZUyHMCp1M9tbIiIJqIewPey0ENzGTQ585FgCnYqzcPXU/Beschlussvorlage-VL-329-2022.pdf
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Beschlussvorlage 
VL-285/2022 3. Ergänzung 

Fachbereich Finanzen 

Sachbearbeitung Joanna Riebeling 

 

Datum 11.11.2022 

 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion Status 

Haupt - und Finanzausschuss 12.12.2022 vorberatend öffentlich 

Gemeindevertretung 16.12.2022 beschließend öffentlich 

 
Erste Nachtragshaushaltssatzung mit  
Nachtragshaushaltsplan und Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung beschließt, nach vorheriger Unterrichtung über den Stand des Haushalts-
vollzugs nach § 28 Gemeindehaushaltsverordnung, die vom Gemeindevorstand in der Sitzung am 
21.11.2022 vorgelegte Erste Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2022. 
 
Die Satzung hat folgenden Wortlaut: 
 
ERSTE  NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE  
EDERMÜNDE FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022 
____________________________________________________________ 
 
Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung in der zurzeit gültigen Fassung hat die Ge-
meindevertretung in ihrer Sitzung am              folgende Erste Nachtragshaushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2022 beschlossen: 
 
§ 1 
 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 
 erhöht um 

EUR 
vermin-
dert um 
EUR 

und damit der 
Gesamtbetrag 
des Haushalts-
planes einschl. 
der Nachträge 
gegenüber bis-
her EUR 

auf nunmehr 
EUR festge-
setzt 

im Ergebnishaushalt 
 
im ordentlichen Ergebnis 
  
die Erträge  
 
die Aufwendungen 
 
der Saldo 

 
 
 
 

286.200 € 
 

160.900 € 
 

125.300 € 

 
 
 

 

 
 
 
 

14.479.900 € 
 

14.427.300 € 
 

52.600 € 

 
 
 
 

14.766.100 € 
 

14.588.200 € 
 

177.900 € 
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im außerordentlichen Ergebnis 
 
die Erträge  
 
die Aufwendungen 
 
der Saldo 

 
 

4.100 € 
 

24.000 € 
 

19.900 €  

 
 
 

 
 

0 € 
 

0 € 
 

0 € 

 
 

4.100 € 
 

24.000 € 
 

19.900 € 
im Finanzhaushalt 
 
aus laufender Verwaltungstätig-
keit  
  
der Saldo der Einzahlungen und 
Auszahlungen 
 
aus Investitionstätigkeit 
 
die Einzahlungen  
 
die Auszahlungen 
 
der Saldo 

 
 
 
 
 

105.100 € 
 
 
 
 
 
 

397.900 € 
 

510.400 €  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

112.500 € 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

696.900 € 
 
 
 
 

1.712.900 € 
 

4.694.600 € 
 

2.981.700 € 

 
 
 
 

 
802.000 € 

 
 
 
 

1.600.400 € 
 

5.092.500 € 
 

3.492.100 € 
aus Finanzierungstätigkeit 
 
die Einzahlungen 
 
die Auszahlungen 
 
der Saldo 

 
 

0 € 
 

0 € 
 

6.400 € 

 
 

0 € 
 

6.400 € 
 

0 € 

 
 

1.550.000 € 
 

99.800 € 
 

1.450.200 € 

 
 

1.550.000 € 
 

93.400 € 
 

1.456.600 € 
 
 
§ 2 Kredite 
 
Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht geändert. 
 
 
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen 
Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen 
Festsetzung von 345.000 € um 360.000 € erhöht und damit auf 705.000 € neu festgesetzt.  
 
 
§ 4 Liquiditätskredite 
 
Liquiditätskredite werden nicht beansprucht. 
 
 
§ 5 Steuersätze 
 
Die Gemeindesteuern werden nicht geändert. 
 
 
§ 6 Haushaltssicherungskonzept 
 
Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen. 
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§ 7 Stellenplan 
 
Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 18.07.2022 
beschlossene Stellenplan. 
 
 
§ 8 Budget 
 
Die bisherigen Budgets werden nicht geändert. 
 
 
Die Nachtragshaushaltssatzung wird hiermit ausgefertigt:  
 
Edermünde,  
 
Der Gemeindevorstand der 
Gemeinde Edermünde 
 
 
 
- Thomas Petrich - 
    Bürgermeister 
 

 
Erläuterungen: 
Auf die Ausführungen zum Nachtragsplanentwurf in der Sitzung vom 21.11.2022 wird verwiesen. 
Bürgermeister Petrich unterrichtet über den Haushaltsvollzug nach § 28 Gemeindehaushaltsver-
ordnung. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

 Ja     Nein 
 
 
 
Haushaltsstelle:  
Haushaltsansatz:  
noch verfügbar:  
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Beschlussvorlage 
VL-304/2022 

Fachbereich Hauptamt 

Sachbearbeitung Harald Blum 

 

Datum 02.11.2022 

 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion Status 

Gemeindevorstand 09.11.2022 vorberatend nichtöffentlich 

Haupt - und Finanzausschuss 12.12.2022 vorberatend öffentlich 

Gemeindevertretung 16.12.2022 beschließend öffentlich 

 
Rücknahme des Bürgerbusses in die kommunale Trägerschaft 
 
Beschlussvorschlag: 
Beschluss zur Rücknahme des Bürgerbusses in die kommunale Trägerschaft zum 01.01.2023 
 

 
Erläuterungen: 
Da die Voraussetzungen für den Betrieb von Bürgerbussen angepasst wurden und diese nunmehr 
seit einiger Zeit schon auch außerhalb der Gemeindegrenzen eingesetzt werden können, ist der 
Betrieb innerhalb des Zweckverbandes zur Erreichung von Baunataler Zielen nicht mehr notwen-
dig. Es wird daher empfohlen, den Beschluss zur der Sitzung der Gemeindevertretung vom 
28. September 2015 aufzuheben, da der Betrieb in seiner derzeitigen Form sowohl dem  
Baunataler Zweckverband wie auch in der Gemeinde Edermünde Verwaltungsarbeit produziert, 
welche durch die Rücknahme in den kommunalen Haushalt eingespart werden kann. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

 Ja     Nein 
 
Haushaltsstelle:  
Haushaltsansatz:  
noch verfügbar:  

 

 
Anlage(n): 
1. 2015 09 28 Beschluss GeVe Bürgerbus 



Beschlussvorlage für die Sitzung der Gemeindevertretung am

28. September2015

TOP2:

Beratung und Beschlussfassung über die Änderung der Satzung des Zweckverbandes
Kommunale Gemeinschaftsarbeit BaunatalfEderm(inde zur libertragung des Betriebs des
Edermünder Bürgerbusses

Bescli lu ssvorsch lag:

Die Gemeindevertretung fasst folgenden Beschluss:

Die Gemeindevertretung stimml der Änderung der Satzung des Zweckverbandes Kommunale
Gemeinschaftsarb&t Bauriatal/Edem,ünde mit Wirkung zum 01.01.2016 in der dem Protokollbeigefügten Fassung (Synopse) zu. Ziel und Zweck der Satzungsänderurig ist die Ubertragung
des Betriebs des Edermünder Bürgerbusses an den Zweckverband.
Hiermit werden die Voraussetzungen geschaffen, ab dem 01.01.2016 auch Ziele im
Stadtbereich Baunatal anzufahren. Die tatsächliche Umsetzung ist davon abhängig zu machen,
dass hinreichend ehrenamtlich tätiges Fahrpersonal zur Verfügung steht
Die kostenmäßige und organisatorische Trägerschaft verbleibt bisher bei der Gemeinde
Edermünde.

Erläutoruncion:

Auf die bisherigen Informationen zuletzt in der Sitzung der Gemeindevertretung am 6. Juli2015wird erwiesen.
Mit Ablauf des 31.102015 endet der derzeitige Leasingvertrag.
Während der bisherigen Einsatzzeit des Busses wurden wiederholt Bitten von Fahrgästen
geäußert, dass der Bus auch z. B. Aszle in Baunatai anfahren soilte. Allerdings war dies bislangaus rechtlichen Gründen nicht möglich.
Daher wurden die rechtlichen Möglichkeiten zur Ausweitung des Einsatzbereichs geprüft und
festgestellt, dass mit der Ubertragung des Betriebs an den Zweckverband dieses Ziel erreichtwerden kann. In Abstimmungsgesprächen haben die Nahverkehr SchwalmEder Gmbh (NSE)und das Regierungspräsidium Kassel hierzu ihre Zustimmung erteilt.
Allerdings darf der Bürgerbus wie bisher nicht in Konkurrenz zu bestehenden Angeboten vonOPNV-Leistu9gen stehen. Diese Bedingung würde unter Beibehaltung der vorgehaltenenLeistungen lür mobilitätseingeschränkte Personen weiterhin eingehalten werden.

Auch die für den Zweckverband zusländige Kommunalaufsicht Kassel erklärte im Vorfeld ihreZustimmung zur Uberiragung der Trägerschaft. Allerdings sei hierfür der in der
Verbandssatztrng ausgewiesene Aufgabenbereich zu erweitern, Hierzu wird auf die mit
Kommunalaufsicht abgestimmte und beigefügte Synopse Bezug genommen.

Die Stadt Baunata! befürwortet ebenfalls das Vorhaben. Der Magistrat der Stadt Baunatal hateine entsprechende Bcschlussempfehlung an die Stadtverordneterwersammlurg gerichtet.

Nachdem die Vertretungsköcperschaften beider Mitgliedskommunen der Satzungsänderungzugestimmt haben, ist der förmliche Beschluss über die Satzungsänderung in der
Verbandsversammlung des Zweckverbandes zu beraten und anschl. der Kommunalaufsicht zurGenehmigung vorzulegen.



Parallel zum Satzungsverfahren ist das bestehende Nutzungskorizept auf die beabsichtigteAusweitung des Einsatzbereichs in dem Stadtgebiet Bauriatal anzupassen. En diesbezüglicherVorschlag unter Einbeziehung der Neugestaltung des Fahrpreises wird derzeit von derVerwaltung erarbeitet und wird dem Gemeindevorstand zeitnah zur Beratung vorgelegt.

Wie bereits in der Beschlussempfehlung dargestellt, bedarf es für die Umsetzung zusätzlicheehrenamlhche Fahredinnen. Abhängig von der Bereitschaft zur ehrenamtlichen Hilfe wird auchdie Konzeption gestaltet werden müssen.

Da der bestehende Leasingvertrag am 3110.2015 endet, wurden mit Blick auf einen möglichstübergangslosen Fortbetrieb berefts Angebote von Fahrzeugherstellern angefordert. Diesewerden nach Prüfung dem Gemeindevorstand zur Auftragsvergabe vorgelegtDe haushaltsrechtliche Umsetzung erfolgt für das Jahr 2015 im Rahmen desNachtragshaus haltes.



§3
Räumlicher Wirkungsbereich

Das Vwbandsgebiet umfasst de in der
Anlage zu desem Paragraphen genannten
Flurstocke der Verbandsgerne nden
Baunata und Edern,L,nde.

Anlagen:
- Lageplan Stadt Baunatal
- Grundstücksübersicht:

F jr-FIu rstück-Gemarkung-Gräße
- Lageplan Gemeinde Edermünde
- Grundstücksubersicht:

FIur-FurstUck-Gemarku ng-Größe

Die Anlagen sind inhaltlich Bestandteil
dieser Satzung.

§3
Räumlicher Wirkungsbereich

(1) Das Verbandsgebiet untasst die in der
Anlage zu diesem Paragraphen genannten
Flurstücke der Verbandsgemeinden
Baunatai und Edermünde

Anlagen:
- Lageplan Stadt Baunatal
- Grundstücksübersicht:

FIu r-Flurstück-Gem arku ng-G röße
- Lageplan Gemeinde Edermünde
- Grundstücksübersicht:

FIu r-Flurstück-Gernarkung-Größe

Die Anlagen sind inhaltlich Bestandteil
dieser Satzung.

(2) Für den Betrieb eines Bürgerbusses
wird das Verbandsgebiet wie folgt
erweitert um:

- das Gebiet der Gemeinde Edennünde
- das Gebiet der Stadtteile Altenbauna,

Großenritte und Hertingshausen der
Stadt

Baunatal

4
7

Synopse
Satzung für den Zweckverband kommunale Gemeinschaftsarbeit

. Baunatal/Edermünde

II. Nachtrag

L____________
bisherige Fassung: geänderte Fassung:

Satzung des Zweckverbandes kommunale Satzung des Zweckverbandes kommunale
Gemeinschaftsarbeit Baunatal/Edermünde Gemeinschaftsarbeit Baunatal/Edermünde

§4 §4
Aufgaben Aufgaben

(1) Für das Verbandsgebiet nimmt der Ver- (1) Für den räumlichen Wirkungskreis
band die Bauleitplanung nach § 8ff. BauGS gemäß § 3 Abs. 1 nimmt der Verband die
wahr. Die mit den Aufgaben verbundenen Bauleitplanung nach § 8ff. BauGB wahr. Die
Befugnisse gehen von den Verbandsmitglie- mit den Aufgaben verbundenen Befugnisse
dem auf den Verband über. Der Zweckver- gehen von den Vebandsmitgliedern auf den
band ist insoweit ein Planungsverband weh Verband über Der Zweckvebard ist insoweit
§ 205 BauGS ein Planungsverband nach §1P5 bauGB



(2) Der Zweckverband hat außerdem
folgende Aufgaben,

• eine straßenrnäaige Ortsumgehung
Baunatal-F-Iertingshausen zu plane9 und
zu bauen;

• gleichzeitig einen Anschluss des
Gewerbegebietes Edermünde-Holzhausen
an die BAB-Anschlussstelle Baunatal-Süd
(A 49) rnfttels einer Brücke über die BAß
(A 49) zu planen und zu bauen;

• gemeinsam Gewerbegebietsflächen im
Wirtschaftsraum Batjnata[-F-fertingshausen
und Ederrnünde-I-lolzhausen zu
entwickeln und zu vermarkten;

• weitere kommunale
Gemeinschaftsprojekte, zB. zur
Verbesserung der Radwegeinfrastruktur, 1
zur Förderung des Kultur- und
Tourismusbereiches, Maßnahmen des
Natur- und Umweltschutzes, zu
entwickeln

(3) Mit der Umsetzung der in Absatz 2
genannten ersten beiden Aufgabei müssen
der Verkehrsknotenpunkt Großenritter
Straße/Frankfurter Strafte/Grifter Straße in
Baunatal-Hertingshausen und der Durch
gangsverkehr auf der Kreisstraße 22
(Großenritter Str. 1 Grifter Str.) in Saunatal
Rertingshausen gegenüber dem jetzigen
Verkehrsaufkommen wesentlich entlastet
werden.

(4) Soweit es zur Erfüllung der in Absa 2
und 3 genannten Aufgaben oder zur
Sicherung der zur Aufgabenerüllung
benötigten Grundstücksflächen erforderlich
ist, realisiert der Zweckverband
insbesondere

die Schaffung des Baurechtes und

• die Planung, den Bau und/ader die Durch
führung der Maßnahmen.

(2) Der Zweckverband hat außerdem
folgende Aufgaben,

eine straßenmäIige Orlsurngehung
Baunatal-Hertingshausen zu planen und
zu bauen:

• gleichzeitig &nen Anschluss des
Gewerbegebietes Edem,ünde-F-folzhausen
an die BAB-Anschlussstelle Baunatal-Süd
(A 49) mittels einer Brücke über die BAB
(A 49) zu planen und zu bauen;

• gemeinsam Gewerbegebietsfffichen im
Wirtschaftsraum Baunatal-Hertingshasen
und Ederrnünde-Holzhausen zu
entwickeln und zu vermarkten;

• den Betrieb von Bürgerbussen zu
organisieren und durchzuführen;

• weitere kommunale
Gemeinschaftsprojekte, zB. zur
Verbesserung der Radwegeinfrastruktur,
zur Förderung des Kultur und
Tourismusbereiches, Maßnahmen des
Natur- und Umweltschutzes, zu
entwickeln.

(3) Mit der Umsetzung der in Absatz 2
genannten ersten b&den Aufgaben müssen
der Verkehrsknotenpunkt Großenhtter
Straße/Frankfurter Straße/Grifter Straße in
Saunatat-Hertingshausen und der Durch
gangsverkehr auf der Kreisstraße 22
(Großenrjtter Str. / Grifter Str.) in Baunatal
Hertingshausen gegenüber dem jetzigen
Verkehrsaufkommen wesentlich entlastet
werden

(4) Soweit es zur Erfüllung der in Absatz 2
und 3 genannten Aufgaben oder zur
Sicherung der zur AufgabenerfWung
benötigten Grundstücksf1chen erforderlich
ist, realisiert der Zweckverband
insbesondere

• die Schaffung des Baurechtes und

• die Planung) den Bau und/oder die Durch-‘
führung der Maßnahmen.

(5) Zur Durchführung seiner Aufgaben ist der (5) Zur Durchführung seiner Aufgaben ist der
1 Zweckverband berechtigt, im Sinne des Zweckverband berechtigt, im Sinne des
LKGG die den Verbandsniitgliedern



S.3
gehörenden Grundstücke zu betreten, KGG die den Verbandsmitgliedem
soweit dies für die Durchführung der gehörender Grundstücke zu betreten,
Aufgaben erforderlich ist, soweit dies für die Durchführung der

Aufgaben erforderlich ist
De Verbandsmitglieder stellen die zur
Durchführung der Aufgaben erforderlichen Die Verbandsmitglieder stellen die zur
Grundstücke und die Einrichtungen/Anlagen Durchführung der Aufgaben erforderlichen
nach Maßgabe gesondert abzuschheßender Grundstücke und die Linrichtungen/Anlagen
Verträge dem Zweckverband zur Verfügung. nach Maßgabe gesondert abzuschließender

Verträge dem Zweckverband zur Verfügung.

§16 §16

Haushaltswesen 1
Haushaltswesen

‘ (1) Auf die Hausha‘tswirtschaft des (1) Die Haushaltswirtschaft des
. Zweckverbandes kommunale Zweckverbandes kommunale
Gemeinschaftsarbeit Baunatal/Edermünde Gemeinschaftsarbeit Baunatall
finden die Grundsätze der doppelten Edermünde wird gemäß § 92ff. Hess.
Buchführung (Kommunale Doppik) gemäß § Gemeindeordnung geführt.
92 Abs. 3 der Hess. Gemeindeordnung
Anwendung. Es gelten im Ubrigen die §
114 a — 1 14 u der Hess. Gemeindeordnung.

(2) Die Aufgaben der Prüfung werden vom
(2) Die Aufgaben der Prüfung werden ‘Joni Rechnungsprüfungsamt der Stadt Baunatal
Rechnungsprütungsamt der Stadt Baunata wahrgenommen.
wahrgenommen.

(3) Die Haushaltssatzung enthält neben den
(3) Die Haushaltssatzung enthält neben den nach diesen Regelungen aufzunehrnenden
nach diesen Regelungen aufzunehmenden Bestandteiien die Festsetzung der jährlich zu
Bestandteilen die Festsetzung der jährlich zu erhebenden Verbandsumlage der Verbands
erhebenden Verbandsumlage der Verbarids- gemeinden.
gemeinden.
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Beschlussvorlage 
VL-342/2022 

Fachbereich Hauptamt 

Sachbearbeitung Harald Blum 

 

Datum 30.11.2022 

 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion Status 

Gemeindevorstand 07.12.2022 vorberatend nichtöffentlich 

Haupt - und Finanzausschuss 12.12.2022 vorberatend öffentlich 

Gemeindevertretung 16.12.2022 beschließend öffentlich 

 
KEAM Kommunale Energie aus der Mitte GmbH 
hier: Erklärung zur Abnahme der Energiemengen in 2024 und 2025 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Edermünde erklärt, dass sie auch in den Jahren 2024 und 2025 weiterhin mit Ener-
gie von der KEAM Kommunale Energie aus der Mitte GmbH beliefert werden möchte und keine 
Kündigung für diesen Zeitraum aussprechen wird. 
 

 
Erläuterungen: 
Die Gemeinde Edermünde ist an der KEAM Kommunale Energie aus der Mitte GmbH (nachfol-
gend „KEAM“) beteiligt, um von ihr mit Energie für den eigenen Bedarf beliefert zu werden. Die ge-
meinschaftliche Energiebeschaffung hat sich seither als vorteilhaft für ihre Anteilseigner erwiesen. 
Insbesondere ist dies darauf zurückzuführen, dass die KEAM mit der Beschaffung der benötigten 
Energiemengen drei Jahre vor Beginn eines Lieferjahres anfängt, was für die Gesellschafter eine 
Preisnivellierung zur Folge hat. Die Auswirkungen der Preisentwicklungen an den Strom- und Gas-
märkten der letzten Jahre konnten deutlich gemildert werden. Auch für 2023 wird die KEAM Ener-
giepreise erzielen, die deutlich unter den extremen hohen aktuellen Marktpreisen liegen. 
 
Hintergrund:  
Aufgrund der aktuellen Marktpreissituation wurde in der KEAM-Markstrategierunde gemeinsam mit 
den entsendeten kommunalen Vertretern vorerst entschieden, dass die Beschaffung für die Jahre 
2024 und 2025 bis voraussichtlich Mitte Februar ausgesetzt wird. Mit dieser Maßnahme soll ver-
mieden werden, dass die Portfolien der KEAM über Gebühr zu Preisen während der aktuellen 
Energiekrise aufgefüllt werden. 
 
Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Preise für die Jahre 2024 und 2025 zunächst in Rich-
tung der Preise für 2023 bewegen werden. Daher sollte die Eindeckung für die KEAM spätestens 
ab Februar 2023 fortgesetzt werden. Die Energielieferverträge der KEAM mit ihren Gesellschaftern 
lassen jedoch jeweils eine Kündigung bis zum 30.06. mit Wirkung zum 31.12. eines Jahres zu. 
 
Umsetzung:  
Um in der derzeitig volatilen Preisentwicklungsphase Schaden von der KEAM fernzuhalten, muss 
eine entsprechende Abnahmesicherheit für die zu beschaffende Menge hergestellt werden. Die 
Gesellschafter der KEAM werden demnach zur Abgabe einer Erklärung gebeten, dass sie auch in 
den Jahren 2024 und 2025 mit Energie von der KEAM beliefert und keine Kündigung für diesen 
Zeitraum aussprechen werden. Alternativ würde für die Gesellschafter ohne Abgabe der vorge-
nannten Erklärung für das Jahr 2024 ab dem 01.07.2023 und für das Jahr 2025 ab dem 
01.07.2024 mit der Energiebeschaffung begonnen werden, was aufgrund des kürzeren Beschaf-
fungszeitraums wiederum zu einem höheren Risiko in der Preisgestaltung führen könnte. 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 Ja     Nein 

 
Haushaltsstelle:  
Haushaltsansatz:  
noch verfügbar:  

 

 
Anlage(n): 
1. Muster-Erklärung zu Abnahme der Energiemengen in 2024 und 2025.docx 



[BRIEFKOPF KEAM-GESELLSCHAFTER] 

 

- 

 

 
 

KEAM Kommunale Energie aus der Mitte GmbH 

Herr Tim Hendrich 

Monteverdistraße 2 

34131 Kassel 

 

 

[DATUM] 

Erklärung zur Abnahme der Energiemengen in 2024 und 2025 

Sehr geehrter Herr Hendrich, 

entweder 

die [STADT/GEMEINDE XY/KOMMUNALE GMBH] erklärt, dass sie auch in den 

Jahren 2024 und 2025 weiterhin mit Energie von der KEAM Kommunale Energie 

aus der Mitte GmbH beliefert werden möchte und keine Kündigung für diesen Zeit-

raum aussprechen wird.“ 

oder 

der [LANDKREIS / ZWECKVERBAND] erklärt, dass er auch in den Jahren 2024 und 

2025 weiterhin mit Energie von der KEAM Kommunale Energie aus der Mitte GmbH 

beliefert werden möchte und keine Kündigung für diesen Zeitraum aussprechen 

wird.“ 

 

 

____________________________________________ 

Datum  Unterschrift 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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Beschlussvorlage 
VL-303/2022 1. Ergänzung 

Fachbereich Hauptamt 

Sachbearbeitung Karin Freitag 

 

Datum 16.11.2022 

 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion Status 

Gemeindevorstand 09.11.2022 vorberatend nichtöffentlich 

Gemeindevorstand 23.11.2022 vorberatend nichtöffentlich 

Haupt - und Finanzausschuss 12.12.2022 vorberatend öffentlich 

Gemeindevertretung 16.12.2022 beschließend öffentlich 

 
Beratung und Beschlussfassung über den Entwurf der Neufassung der Entschädigungssat-
zung der Gemeinde Edermünde 
 
Beschlussvorschlag: 
Beschluss der als Anlage zum Protokoll beigefügten Neufassung der Entschädigungssatzung der 
Gemeinde Edermünde. 
 

 
Erläuterungen: 
Die Novellierung der Entschädigungssatzung ist aus folgenden Gründen erforderlich: 
 
1. Rechtliche Änderungen der HGO, zuletzt durch das Gesetz zur Änderung des Hessischen 

Kommunalwahlgesetzes und anderer Vorschriften aus Anlass der Corona-Pandemie vom 
11.12.2020 (GVBl. S. 915). 
 

2. Anpassung der bisherigen Entschädigungssatzung an die Empfehlungen die Muster-
Entschädigungssatzung des Hessischen Städte- und Gemeindebundes 
 

3. Mit dem Beschluss vom der Gemeindevertretung der Gemeinde Edermünde vom 7. März 2022 
über das IT-Konzept der Gemeinde Edermünde wurden die Rahmen-bedingungen für die 
Einführung eines Ratsinformationssystems (SD.NET) für die Gremienarbeit in der Gemeinde 
Edermünde geschaffen. Die Wahl eines Endgerätes für die Mandatsträger*innen sollte in ihrem 
privaten Ermessen liegen, da das Ratsinformationssystem (RIS) mit einem Computer, Laptop, 
Tablet oder auch über das Mobiltelefon erreicht werden kann. Hierzu können die 
Mandatsträger zum einen über das Gremienportal, welches von der Homepage der Gemeinde 
Edermünde angesteuert werden kann, zum anderen über die RICH-APP (für IOS und Android) 
auf digitalem Weg die für Sie notwendigen Informationen abrufen. Eine Benachrichtigung über 
neu bereitgestellte Inhalte kann per E-Mail erfolgen. Ziel der Maßnahme ist die möglichst 
medienbruchfreie digitale Zustellung von Einladungen und Sitzungsunterlagen. 
Der Support hinsichtlich der APP wird von der Verwaltung übernommen. 
 
Die Nutzung von privaten Endgeräten und der damit gestiegene persönliche Aufwand der 
Gemeindevertreter*innen und Mitglieder des Gemeindevorstandes ist entsprechend in die 
Entschädigungssatzung der Gemeinde Edermünde (sh. § 3 Abs. 3 des Entwurfs) mit 
einzubeziehen.  
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Entgegen des Vorschlages der Verwaltung im IT-Konzept der Gemeinde Edermünde wird für 
alle Mandatsträger/innen die Nutzung von privaten Endgeräten (BYOD – „Bring Your Own 
Devcice“ in der Entschädigungssatzung umgesetzt. Die Bedenken hinsichtlich des 
Datenschutzes bei dieser Vorgehensweise für den Gemeindevorstand konnten aufgrund von 
technischer Weiterentwicklung des Systems sowie aus Gründen der Praktikabilität ausgeräumt 
werden. 
 
Die Verwaltung schlägt vor – analog der Regelungen in den Nachbarkommunen – für die 
Nutzung eines privaten Endgeräts für die ditiale Gremienarbeit eine monatliche Pauschale in 
Höhe von 10,-- € zu zahlen, mithin 120,-- € für ein gesamtes Kalenderjahr. 
Der finanzielle Aufwand berechnet sich wie folgt: 
31 Gemeindevertreter*innen X 120,00 € = 3720-- € 

11 ehrenamtl. Beigeordnete X 120,00 € = 1.320,-- € 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

 Ja     Nein 
 
Haushaltsstelle: 01000102.6131000 (GeVe) 

01000101.6131000 (GeVo) 
Haushaltsansatz: 20.000 € (GeVe) 

17.000 € (GeVo) 
noch verfügbar: 14.638 € (GeVe) 

11.683 € (GeVo) 
 

 
Anlage(n): 
1. Entwurf Entschädigungssatzung 
2. Präsentation Änderungen 
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ENTWURF ENTSCHÄDIGUNGSSATZUNG
Information Gemeindevorstand / Ausschüsse 

NOTWENDIGKEIT DER ANPASSUNG

ANPASSUNG AN RECHTLICHE 
ÄNDERUNGEN DER HGO

ANPASSUNGEN HINSICHTLICH 
DER NUTZUNG DES 
RATSINFORMATIONSSYSTEMS 
DER GEMEINDE EDERMÜNDE 
(SD.NET)

ANPASSUNG AN DIE EMPFEHLUNGEN 
AUS DER MUSTERSATZUNG DES HSGB
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ERGÄNZUNGEN § 1 - VERDIENSTAUSFALL
 In Abs. 3 wird eine Definition hinsichtlich der Geringfügigkeit des Einkommens eingefügt:

„Ein geringfügiges Einkommen ist nur dann anzunehmen, wenn die zeitliche Inanspruchnahme 
durch die Erwerbstätigkeit weniger als 15 Stunden je Woche ausmacht. “

 In Abs. 4 wird die Regelung des § 27 Abs. 1 S. 5 HGO aufgenommen, dass auch 
erforderliche Aufwendungen, die wegen Inanspruchnahme einer Ersatzkraft zur Betreuung 
von Kindern, Alten, Kranken und Behinderten entstehen, durch die Gemeinde ersetzt 
werden.

 Es wird ein Abs. 5 hinsichtlich des Verdienstausfalls bei selbständig Tätigen hinzugefügt: 
„Selbständig Tätige erhalten auf Antrag anstelle des Durchschnittssatzes eine 
Verdienstausfallpauschale je Stunde, die im Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft 
gemachten Einkommens festgesetzt wird.“ Auf die Definition eines Höchstbetrages pro 
Stunde sowie eines monatlichen Maximalbetrages soll hierbei (entgegen § 27 Abs. 1 S. 7 
HGO) verzichtet werden, da die tatsächlich entstandene Verdienstausfall erstattet wird.

§ 2 FAHRKOSTEN

 In Abs. 1 wird ergänzt, dass Fahrkosten „für die Teilnahme und unmittelbare 
Vorbereitung von Sitzungen der Gemeindevertretung, des Gemeindevorstandes 
oder des Gremiums, dem sie als Mitglied oder kraft Gesetzes, Satzung oder 
Geschäftsordnung angehören oder in das sie als Vertreterin oder Vertreter der 
Gemeinde entsandt worden sind“ ersetzt werden.
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§ 3 AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN
 In die Liste der definierten Aufwandsentschädigungen des Abs. 1 werden die Mitglieder des 

Wahlausschusses und der Wahlvorstände / Auszählungswahlvorstände bei 
Gemeindewahlen, Wahlen der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters und 
Bürgerentscheiden mit aufgenommen. 
Begründung: Die Auszählungswahlvorstände werden gem. § 6 b KWG ebenfalls per 
Gesetz als ehrenamtliche Tätigkeit definiert und sind seit 2006 bereits in der Mustersatzung 
enthalten. Höhe der Aufwandsentschädigung: 20 € pro Tag Ihrer Tätigkeit

 Ebenfalls ergänzt in Abs. 1 werden die Ausschussvorsitzenden bzw. deren Stellvertretungen 
für die Durchführung bzw. im Vertretungsfall bei Sitzungen des eigenen Ausschusses mit 
einer erhöhten Aufwandsentschädigung (25 €). 
Begründung: Gerade im Hinblick auf die Entwicklung des Umfangs und der Terminintensität 
bei den Ausschusssitzungen sollte das erhöhte Engagement von Ausschussvorsitzenden bzw. 
deren Stellvertretern durch die Zahlung einer erhöhten Sitzungspauschale gewürdigt 
werden.

§ 3 AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN
In dem neu aufgenommenen Absatz 6 wurde die pauschale Entschädigung bei 
Nutzung privater Endgeräte im Rahmen der der Einführung des 
Ratsinformationssystems für alle Mandatsträger/innen mit (SD.NET) aufgenommen:

„Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter sowie Mitglieder des Gemeinde-
vorstandes erhalten eine pauschale Entschädigung, wenn sie entsprechend der
jeweiligen Regelung der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung Edermünde und
ihrer Ausschüsse auf die Zusendung von Sitzungsunterlagen in Papierform verzichten
und stattdessen diese Unterlagen in elektronischer Form erhalten. Die pauschale
Entschädigung wird dafür gewährt, dass diese Gemeindevertreterinnen und
Gemeindevertreter und Mitglieder des Gemeindevorstandes ein eigenes
elektronisches Endgerät nutzen, um die Unterlagen zu empfangen und zu bearbeiten.
Die Höhe dieser Pauschale beträgt 120,00 € pro Jahr, wobei sie anteilig für volle
Monate (pro Monat = 10,00 €) gezahlt wird. Sie wird mit den übrigen
Aufwandsentschädigungen ausgezahlt. “
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§ 3 AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN

Begründung: Bei der Höhe des monatlichen Entschädigungsbetrages wurde sich an 
den Beträgen der Nachbarkommunen im Chattengau orientiert, dort ist eine 
Monatspauschale in Höhe von 10,00 € (max. 120,00 €/Jahr) festgelegt.

Entgegen des Vorschlages der Verwaltung im IT-Konzept der Gemeinde Edermünde 
wird für alle Mandatsträger/innen die Nutzung von privaten Endgeräten (BYOD –
„Bring Your Own Devcice“ in der Entschädigungssatzung umgesetzt.

Die Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes bei dieser Vorgehensweise für den 
Gemeindevorstand konnten aufgrund von technischer Weiterentwicklung des Systems 
sowie aus Gründen der Praktikabilität ausgeräumt werden.

§ 4 FRAKTIONSSITZUNGEN

 In Abs. 2 wird folgender Satz 2 hinsichtlich der Anerkennung von Telefon- und 
Videokonferenzen bei Fraktionssitzungen angefügt: 
„Als Fraktionssitzungen gelten auch solche, die in Form einer Telefon- oder 
Videokonferenz durchgeführt werden.“
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ENTSCHÄDIGUNGSSATZUNG 
der Gemeinde Edermünde 

Aufgrund der §§ 5 und 27 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Art. 2 und 3 des Gesetzes vom 
11.12.2020 (GVBL. S. 915), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Edermünde in ihrer Sitzung 
am     folgende Entschädigungssatzung beschlossen: 

 

§ 1 Verdienstausfall 

(1) Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter, Mitglieder des Gemeindevorstandes und an-
dere ehrenamtlich Tätige erhalten, wenn ihnen nachweisbar ein Verdienstausfall entstehen kann, 
zur pauschalen Abgeltung ihrer Ansprüche einen Betrag von 15 € pro Sitzung (Durchschnittssatz) 
der Gemeindevertretung, des Gemeindevorstandes oder des Gremiums, dem sie als Mitglied oder 
kraft Gesetzes, Satzung oder Geschäftsordnung angehören oder in das sie als Vertreterin oder Ver-
treter der Gemeinde entsandt worden sind, sofern sie nicht von diesem Gremium Verdienstausfall 
erhalten (Doppelzahlungsverbot). 

(2) Hausfrauen und Hausmänner erhalten den Durchschnittssatz nach Abs. 1ohne Nachweis. Um 
den Durchschnittssatz zu erhalten, zeigen die Hausfrauen und Hausmänner ihre Tätigkeit zu Beginn 
der Wahlzeit der oder dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung an. 

(3) Als Hausfrauen und Hausmänner im Sinne dieser Satzung gelten nur Personen ohne eigenes 
oder mit einem geringfügigen Einkommen aus stundenweiser Erwerbstätigkeit, die den ehelichen, 
eheähnlichen oder eigenen Hausstand führen. Ein geringfügiges Einkommen ist nur dann anzuneh-
men, wenn die zeitliche Inanspruchnahme durch die Erwerbstätigkeit weniger als 15 Stunden je 
Woche ausmacht. 

(4) Auf Antrag ist anstelle des Durchschnittssatzes nach Abs. 1 der tatsächlich entstandene und 
nachgewiesene Verdienstausfall zu ersetzen. Das gilt auch für erforderliche Aufwendungen, die we-
gen Inanspruchnahme einer Ersatzkraft zur Betreuung von Kindern, Alten, Kranken und Behinderten 
entstehen. 

(5) Selbständig Tätige erhalten auf Antrag anstelle des Durchschnittssatzes nach Abs. 1 eine Ver-
dienstausfallpauschale je Stunde, die im Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft gemachten Ein-
kommens festgesetzt wird. 

 

§ 2 Fahrkosten 

(1) Ehrenamtlich Tätige haben Anspruch auf Ersatz ihrer tatsächlich entstandenen und nachgewie-
senen Fahrkosten für die Teilnahme und unmittelbare Vorbereitung von Sitzungen der Gemeinde-
vertretung, des Gemeindevorstandes oder des Gremiums, dem sie als Mitglied oder kraft Gesetzes, 
Satzung oder Geschäftsordnung angehören oder in das sie als Vertreterin oder Vertreter der Ge-
meinde entsandt worden sind. 

Bei Benutzung eines Kraftfahrzeuges bemisst sich der Ersatz der Fahrkosten nach den Sätzen des 
Hessischen Reisekostengesetzes für die Benutzung eines privaten Kraftfahrzeuges. 

(2) Erstattungsfähige Fahrkosten sind grundsätzlich die Kosten für Fahrten vom Wohnort zum Sit-
zungsort und zurück. Ist ausnahmsweise eine Anreise von einem anderen Ort als dem Wohnort 
erforderlich, werden die Fahrkosten nur ersetzt, soweit sie verhältnismäßig sind und die Notwendig-
keit zur Teilnahme an der Sitzung bestand. Dies gilt auch für Fahrten zu anderen Veranstaltungen. 
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§ 3 Aufwandsentschädigungen 

(1) Ehrenamtlich Tätige erhalten neben dem Ersatz des Verdienstausfalles und der Fahrkosten pro 
Sitzung der Gemeindevertretung, des Gemeindevorstandes oder des Gremiums, dem sie als Mit-
glied oder kraft Gesetzes, Satzung oder Geschäftsordnung angehören oder in das sie als Vertreterin 
oder Vertreter der Gemeinde entsandt worden sind – sofern sie nicht von diesem Gremium eine 
Aufwandsentschädigung erhalten – folgende Aufwandsentschädigung: 

- Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter 20,00 € 
- Ehrenamtliche Beigeordnete 20,00 € 
- Sachkundige Einwohnerinnen oder Einwohner als 

Mitglieder einer Kommission 20,00 € 
- Zu Beratungen der Ausschüsse zugezogene 

Sachverständige 20,00 € 
- Ausschussvorsitzende bzw. deren Stellvertretungen 

für die Durchführung bzw. im Vertretungsfall bei Sitzungen 
des eigenen Ausschusses 25,00 € 

- Mitglieder des Wahlausschusses und der Wahlvorstände 
/Auszählungswahlvorstände bei Gemeindewahlen, 
Wahlen der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters 
und Bürgerentscheiden 20,00 € 

- Schriftführer (Gemeindevertreter oder Bediensteter 
der Gemeinde) 30,00 € 

(2) Die Aufwandsentschädigung nach Abs. 1 wird für den höheren Aufwand bei dem Wahrnehmen 
besonderer Funktionen um eine monatliche Pauschale erhöht. Diese beträgt für 

- die oder den Vorsitzenden der Gemeindevertretung 70,00 € 
- Fraktionsvorsitzende gem. § 36 a HGO 

bis zu einer Fraktionsstärke von 5 Mitgliedern 40,00 € 
bis zu einer Fraktionsstärke von 10 Mitgliedern 50,00 € 
bis zu einer Fraktionsstärke von 15 Mitgliedern 60,00 € 
ab einer Fraktionsstärke von 15 Mitgliedern 70,00 € 

Der Anspruch auf die Pauschale entsteht am Beginn des Kalendermonats, in dem die ehrenamtlich 
Tätigen die besondere Funktion antreten. Er erlischt mit Ablauf des Kalendermonats, in dem sie oder 
er aus der Funktion scheiden. 

(3) Vertritt eine ehrenamtliche Beigeordnete oder ein ehrenamtlicher Beigeordneter die Bürgermeis-
terin oder den Bürgermeister, so erhält sie/er für jeden Tag der Vertretung neben dem Ersatz des 
Verdienstausfalles und der Fahrkosten eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 70,00 €. Für die 
Zeit der Vertretung wird die Aufwandsentschädigung nach Abs. 1 nicht gezahlt. 

(4) Nehmen ehrenamtlich Tätige mehrere Funktionen wahr, für die Anspruch auf Erhöhungen nach 
Abs. 2 besteht, so stehen ihnen die Erhöhungen für alle Funktionen zu. 

(5) Nehmen ehrenamtlich Tätige am selben Tag mehrere Tätigkeiten wahr, für die eine sitzungsbe-
zogene Aufwandsentschädigung nach Abs. 1 gewährt wird, so wird die hierfür insgesamt zu gewäh-
rende Aufwandsentschädigung auf das Zweifache des in Abs. 1 genannten Betrages begrenzt. 

(6) Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter erhalten eine pauschale Entschädigung, wenn 
sie entsprechend der jeweiligen Regelung der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung Eder-
münde und ihrer Ausschüsse auf die Zusendung von Sitzungsunterlagen in Papierform verzichten 
und stattdessen diese Unterlagen in elektronischer Form erhalten. Die pauschale Entschädigung 
wird dafür gewährt, dass diese Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter ein eigenes elekt-
ronisches Endgerät nutzen, um die Unterlagen zu empfangen und zu bearbeiten. Die Höhe dieser 
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Pauschale beträgt 120,00 € pro Jahr, wobei sie anteilig für volle Monate (pro Monat = 10,00 €) 
gezahlt wird. Sie wird mit den übrigen Aufwandsentschädigungen ausgezahlt. 

(7) Ortsbesichtigungen sind Sitzungen gleichgestellt. 

(8) Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden der Gemeindevertretung wird die Aufwandsentschä-
digung nach Abs. 2 dem jeweiligen Stellvertreter für jeweils vier volle Wochen der Vertretungszeit 
gezahlt. 

§ 4 Fraktionssitzungen 

(1) Ehrenamtlich Tätige erhalten für die Teilnahme an Fraktionssitzungen, soweit sie gem. § 36 a 
Abs. 1 HGO teilnahmeberechtigt sind, Ersatz des Verdienstausfalles, der Fahrkosten und Auf-
wandsentschädigung nach §§ 1, 2 und 3 Abs. 1. Fraktionssitzungen im Sinne von Satz 1 sind auch 
Sitzungen von Teilen einer Fraktion (Fraktionsvorstand, Fraktionsarbeitsgruppen). Als Fraktionssit-
zungen gelten auch solche, die in Form einer Telefon- oder Videokonferenz durchgeführt werden. 

(2) Ersatzpflichtig sind nur die Fraktionssitzungen, die auch tatsächlich stattgefunden haben. Die 
Zahl der nach Abs. 1 ersatzpflichtigen Fraktionssitzungen wird auf 20 pro Jahr begrenzt. 

 

§ 5 Dienstreisen 

(1) Bei Dienstreisen erhalten Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter, Beigeordnete und 
sonstige ehrenamtlich Tätige Ersatz des Verdienstausfalles und der Fahrkosten nach §§ 1 und 2. 
Weitere Reisekoten sind nach dem Hessischen Reisekostengesetz zu erstatten. 

(2) Ein Anspruch auf Entschädigung besteht nur, wenn die oder der Vorsitzende der Gemeindever-
tretung der Dienstreise vorher zugestimmt hat. Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung 
entscheiden über ihre oder seine Teilnahme selbst. In Zweifelsfällen hat sie oder er die Entscheidung 
der Gemeindevertretung anzurufen. Dienstreisen von Beigeordneten werden von der Bürgermeiste-
rin oder dem Bürgermeister genehmigt. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister entscheidet 
über ihre oder seine Teilnahme selbst.  

(3) Für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen im Zusammenhang mit der ehrenamtlichen 
Tätigkeit nach Abs. 2 kann nur versagt werden, wenn die Voraussetzungen des § 35 a Abs. 4 Satz 
2 HGO nicht vorliegen. 

 

§ 6 Unübertragbarkeit, Unverzichtbarkeit, Antragsfrist 

(1) Die Ansprüche auf die Entschädigungen nach §§ 1 bis 3 und 5 sind nicht übertragbar. Auf die 
Aufwandsentschädigung kann weder ganz noch teilweise verzichtet werden. 

(2) Die Entschädigungsleistungen sind innerhalb eines Jahres bei dem Gemeindevorstand schriftlich 
zu beantragen. Die Frist beginnt mit dem Tage nach dem Ende der Sitzung oder der Veranstaltung 
bzw. des Monats. 

 

§ 7 In-Kraft-Treten 

Diese Satzung tritt mit dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige 
Entschädigungssatzung der Gemeinde vom 16.11.1998 in der Fassung vom 05.11.2001 außer 
Kraft. 
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Ausfertigungsvermerk: 

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit dem hierzu ergangenen Beschluss der Gemein-
devertretung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvor-
schriften eingehalten wurden. 

Edermünde, den ____________ Der Gemeindevorstand 
 der Gemeinde Edermünde 

 

 Siegel 

 - Petrich - 
 Bürgermeister 
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Beschlussvorlage 
VL-329/2022 

Fachbereich Hauptamt 

Sachbearbeitung Harald Blum 

 

Datum 17.11.2022 

 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion Status 

Gemeindevorstand 07.12.2022 vorberatend nichtöffentlich 

Haupt - und Finanzausschuss 12.12.2022 vorberatend öffentlich 

Gemeindevertretung 16.12.2022 beschließend öffentlich 

 
Neufassung der Verbandssatzung  
des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Schwalm-Eder-Kreis (ZVA) 
 
Beschlussvorschlag: 
Beschluss über die Zustimmung zur Neufassung der Verbandssatzung des Zweckverbandes  
Abfallwirtschaft Schwalm-Eder-Kreis (ZVA), die als Anlage 1 dieser Vorlage beigefügt ist. 
 

 
Erläuterungen: 
Die Anpassung der Verbandssatzung wird aufgrund gesetzlicher Vorgaben notwendig.  
Zum einen werden ab 01.01.2023 die Änderungen des Umsatzsteuergesetzes (UStG) wirksam 
(vgl. 1.), zum anderen erweitert das Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) die 
zwingend in der Verbandssatzung zu regelnden Tatbestände (vgl. 2.). Die Anpassungen können 
auch der als Anlage 2 beigefügten Gegenüberstellung entnommen werden. 
 
1. Ab 01.01.2023 greift die Regelung des § 2a UStG auch auf die abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten 

des ZVA und der Städte und Gemeinden durch. Es ist daher zwingend erforderlich, die dem 
ZVA und den Städten und Gemeinden obliegenden Aufgaben in der Verbandssatzung konkret 
zu beschreiben. Dies erfolgt im neu gefassten § 3 Absatz (4). Die Aufgabenbeschreibung, die 
der derzeitig geübten Praxis entspricht, ermöglicht eine genaue Differenzierung zwischen  
hoheitlichen und damit umsatzsteuerfreien sowie wettbewerbsfähigen und damit umsatzsteuer-
pflichtigen Leistungen, für die die Städte und Gemeinden eine Kostenerstattung erhalten (vgl.  
§ 14 Absatz (3) der Satzung). Ziel der Regelung ist es, im lnnenverhältnis zwischen ZVA und 
Städten und Gemeinden die Kostenerstattungen umsatzsteuerfrei zu gestalten. 
 

2. Gemäß § 38 KGG sind die am 19. Dezember 2019 bestehenden Satzungen von Zweckverbän-
den an § 9 KGG bis spätestens 31. Dezember 2022 anzupassen.  
 
Zwingender Inhalt der Satzung sind somit Regelungen über  
 
- die Auseinandersetzung und Kostentragung bei ausscheidenden Verbandsmitgliedern  
  ( 9 Abs. 2 Nr. 8 KGG),  
 
- das für die Prüfung des Jahresabschlusses zuständige Rechnungsprüfungsamt.  
  ( 9 Abs. 2 Nr. 9 KGG). 
 
Während die Verbandssatzung eine Regelung über das zuständige Rechnungsprüfungsamt be-
reits enthält, fehlt eine Regelung zur Auseinandersetzung und Kostentragung bei ausscheiden-
den Verbandsmitgliedern. Dementsprechend wurde § 19 der Verbandssatzung komplett neu 
gefasst. 
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Der Satzungsentwurf ist mit dem Regierungspräsidium Kassel bereits abgestimmt. Es beurteilt den 
Entwurf als genehmigungspflichtig und -fähig, vertritt jedoch die Auffassung, dass aufgrund der 
Neuregelung in § 3 Absatz 4 der Satzung neben dem entsprechenden Beschluss der Verbands-
versammlung auch die Zustimmung aller Verbandsmitglieder erforderlich sei. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

 Ja     Nein 
 
Haushaltsstelle:  
Haushaltsansatz:  
noch verfügbar:  

 

 
Anlage(n): 
1. ZVA-Verbandssatzung 
2. Scan_Hauptamt_17112022_140839.pdf 
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